
Amt für Bodenmanagement Marburg 
- Flurbereinigungsbehörde -

Robert-Koch-Straße 17 
35037 Marburg 

HESSEN 

=~= .... .. 
Marburg, den 31.03.2015 

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Treis-Allendorf - Lumda 
Az.: VF 2270 

1. Flurbereinigungsbeschluss 

1. Anordnung 
Aufgrund des § 86 Absatz 1 Nrn. 1, 2 und 3 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 
16. März 1976 (BGBI. 1 S. 546) in der derzeit geltenden Fassung wird für die in der An
lage 1 (Flurstücksverzeichnis) aufgeführten Flurstücke in Teilen der Gemarkungen Treis 
(Stadt Staufenberg) und Allendorf (Stadt Allendorf/Lumda), Landkreis Gießen, ein ver
einfachtes Flurbereinigungsverfahren angeordnet. 

2. Flurbereinigungsgebiet 
Das Flurbereinigungsgebiet hat eine Größe von ca. 44 ha. Davon liegen in der Gemar
kung Treis ca. 18 ha und in der Gemarkung Allendorf ca. 26 ha. Die Grenzen des Flur
bereinigungsgebietes sind auf der Gebietsübersichtskarte mit einer rot gestrichelten Li
nie kenntlich gemacht. Die Gebietsübersichtskarte (Anlage 2) bildet keinen Bestandteil 
dieses Beschlusses. 

3. Teilnehmergemeinschaft 
Die Eigentümer sowie die den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten der 
zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke (Teilnehmer) bilden die Teilneh
mergemeinschaft. Die Teilnehmergemeinschaft entsteht mit dem Erlass des Flurbereini
gungsbeschlusses. Die Gemeinschaft der Teilnehmer am Flurbereinigungs-verfahren 
führt den Namen: 

"Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung 
Treis-Allendorf - Lumda" 

Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Staufenberg. 

4. Flurbereinigungsbehörde 
Die für die Durchführung der Flurbereinigung zuständige Flurbereinigungsbehörde ist 
das Amt für Bodenmanagement Marburg, Robert-Koch-Straße 17, 35037 Marburg. 
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5. Beteiligte 
Am Flurbereinigungsverfahren sind beteiligt (Beteiligte nach § 1 O FlurbG): 

1. Als Teilnehmer die Eigentümer sowie die den Eigentümern gleichstehenden 
Erbbauberechtigten der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke. 

2. Als Nebenbeteiligte 
a) Gemeinde und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom Flurbe

reinigungsverfahren betroffen werden, 

b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für öffentliche und ge
meinschaftliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen 
geändert werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG), 

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet räumlich mit dem Flurbereinigungs
gebiet zusammenhängt, 

d) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grund
stücken oder von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, 
die zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Be
nutzung solcher Grundstücke beschränken, 

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den§§ 54 und 55 FlurbG bis zum Eintritt 
des neuen Rechtszustandes(§ 61 Satz 2 FlurbG) und 

f) Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, 
denen ein Beitrag zu den Unterhaltskosten oder Ausführungskosten auferlegt 
wird (§ 42 Abs. 3 und § 106 FlurbG) oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen 
an den Grenzen des Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 
FlurbG), 

g) der Träger der Maßnahme ist der Wasserverband Lumdatal. 

6. Zeitweilige Einschränkung des Eigentums 
Nach §§ 34 bzw. 85 Nr. 5 FlurbG gelten von der Bekanntgabe dieses Flurbereinigungs
beschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes, im Falle der Nr. 4 bis 
zur Ausführungsanordnung, folgende Einschränkungen: 

1. An der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereini
gungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsgemäßen 
Wirtschaftsbetrieb gehören. 

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen 
dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, we
sentlich verändert oder beseitigt werden. 

3. Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, 
Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Be
lange, insbesondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beein
trächtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden. 
Andere gesetzliche Vorschriften über die Beseitigung von Rebstöcken und Hopfen
stöcken bleiben unberührt. 
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4. Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung über
steigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde. Die Zustimmung 
darf nur im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde erteilt werden. 

Sind entgegen den Vorschriften der Nummern 1 und 2 Änderungen vorgenommen oder 
Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im Flurbereinigungsverfahren 
unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand ge
mäß § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich ist. 

Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift der Nr. 3 vorgenommen worden, so muss die Flur
bereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen. 

Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift der Nr. 4 vorgenommen worden, so kann 
die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die ab
geholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder 
ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat. 

Entstehende Kosten bei Verstößen gegen die o. g. Einschränkungen werden dem Ver
ursacher zur Last gelegt. 

Die Genehmigungspflicht für die o.g. Maßnahmen aufgrund sonstiger Rechtsvorschriften 
bleiben unberührt. 

7. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 
Die Beteiligten werden nach § 14 FlurbG aufgefordert, Rechte, die aus dem Grundbuch 
nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, 
innerhalb von 3 Monaten nach Bekanntgabe dieses Beschlusses bei der Flurbereini
gungsbehörde anzumelden. Werden Rechte nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so 
kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen 
gelten lassen. 
Der Inhaber eines o.a. Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen 
Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist 
durch die Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 

8. Betretungsrecht 
Zur Durchführung der Flurbereinigung, besonders bei Wertermittlungs- und Vermes
sungsarbeiten, ist das Betreten der Grundstücke im Flurbereinigungsgebiet und die Vor
nahme von Arbeiten durch Bedienstete der Flurbereinigungsbehörde oder der von ihr 
Beauftragten erforderlich und von den Eigentümern oder Besitzern zu gestatten (§ 35 
FlurbG). 

9. Veröffentlichung, Auslegung 
Der entscheidende Teil dieses Flurbereinigungsbeschlusses wird im Staatsanzeiger ver
öffentlicht und in der Flurbereinigungsgemeinde Stadt Staufenberg, den angrenzenden 
Städten Gießen, Lollar und Allendorf/Lumda, der Gemeinde Buseck sowie in den Ta
geszeitungen Gießener Anzeiger und Gießener Allgemeine öffentlich bekannt gemacht. 

Gleichzeitig wird der Beschluss mit Begründung und der Gebietsübersichtskarte gern. 
§ 6 Abs. 2 FlurbG für die Dauer von zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntma
chung zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausgelegt. 

Die Auslegung erfolgt bei der Stadt Staufenberg, Tarjanplatz 1, 35460 Staufenberg, und 
bei der Stadt Allendorf, Bahnhofstraße 14, 35469 Allendorf (Lumda), jeweils während 
der Dienstzeiten. 
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Gründe 

Der Wasserverband Lumdatal hat mit Schreiben vom 11 . April 2011 beim Amt für Boden
management Marburg die Durchführung eines vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens 
beantragt. 
Ein Zweck des Flurbereinigungsverfahrens ist, durch bodenordnerische Maßnahmen nach 
dem Flurbereinigungsgesetz, die Umsetzung von Maßnahmen aus dem wasserwirtschaft
lichen Verbandsplan des Wasserverbandes für die Lumda zu ermöglichen. Dazu gehört u. 
a. auch die Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) an der Lumda zwischen 
den Ortslagen Treis und Allendorf. Das geplante HRB soll die unterhalb gelegenen Ortsla
gen Treis und Lollar vor Hochwasserschäden schützen, bzw. deren Häufigkeit reduzieren. 
Weitere strukturverbessernde Maßnahmen sollen z. B. durch punktuelle Profilaufweitun
gen und die Anlage von Hochwasserbermen und Flutmulden an der Lumda erreicht wer
den. Darüber hinaus ist abschnittsweise die Ausweisung eines Uferrandstreifens vorgese
hen. 

Das dafür benötigte Land stellt der Wasserverband durch Landankauf und Landtausch 
bereit. Der Wasserverband Lumdatal trägt auch die zur Ausführung der Flurbereinigung 
erforderlichen Aufwendungen (Ausführungskosten) soweit sie von ihm verursacht werden. 

Ziel des Verfahrens ist es insbesondere, den hier entstandenen Landnutzungskonflikt zwi
schen der Notwendigkeit der Umsetzung des Planungsvorhabens und den Ansprüchen 
der Eigentümer und Pächter zu lösen (§ 86 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG). Die Lösung des Landnut
zungskonfliktes unter Wahrung der Bestimmungen des § 44 FlurbG liegt damit auch im 
privaten Interesse der Grundstückseigentümer und Bewirtschafter. 
Insbesondere sollen aber im Verfahrensgebiet bestehende landeskulturelle Nachteile be
seitigt werden (§ 86 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG) und Maßnahmen zur Verbesserung der Agrar
struktur, z.B. durch Neuordnung landwirtschaftlicher Flächen nach modernen betriebswirt
schaftlichen Gesichtspunkten (Eigentums- und Pachtflächen sollen zu größeren Bewirt
schaftungseinheiten zusammengelegt werden), durchgeführt werden (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 
FlurbG). 

Die am Verfahren voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer wurden von der Flur
bereinigungsbehörde am 26.03.2015 in einer Aufklärungsversammlung gemäß§ 5 Abs. 1 
FlurbG über das geplante Verfahren einschließlich der voraussichtlich entstehenden Kos
ten informiert. 
Die nach § 5 Abs. 2 FlurbG zu hörenden Stellen haben der Durchführung des Flurbereini
gungsverfahrens zugestimmt bzw. keine Bedenken oder Einwände erhoben. 
Die übrigen Behörden, Verbände und Stellen sind gemäß § 5 Abs. 3 FlurbG unterrichtet 
worden. 

Damit liegen die materiellen und formellen Voraussetzungen für die Durchführung eines 
vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens nach § 86 FlurbG vor. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Flurbereinigungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden beim 

Amt für Bodenmanagement Marburg 
- Flurbereinigungsbehörde -

Robert-Koch-Straße 17 
35037 Marburg 

oder beim 

Hessischen Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation 
- Obere Flurbereinigungsbehörde -

Schaperstraße 16, 65195 Wiesbaden. 

Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. Der Lauf der 
Widerspruchsfrist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung. 

Amt für Bodenmanagement Marburg 

- Flurbereinigungsbehörde -

tri Ve.-41-c / 1A ✓ 
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